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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1.  Wie viele Krankenhäuser beteiligen sich in Baden-Württemberg an der regulä-
ren Notfallversorgung durch das Vorhalten einer Notaufnahme oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung (bitte getrennt nach Trägerschaft darstellen)?

2.		Wie	 stellt	 sich	 die	 Verteilung	 der	 20	 häufigsten	 ICD-Diagnosen	 in	 den	 ba-
den-württembergischen Krankenhäusern, welche an der regulären Notfallver-
sorgung teilnehmen, im Zeitraum 2018 bis 2021 dar (bitte aufgeschlüsselt nach 
Jahren und nach Trägerschaft darstellen)?

3.		Wie	stellt	sich	die	Verteilung	der	20	häufigsten	ICD-Diagnosen	in	allen	baden-
württembergischen Krankenhäusern je Fachabteilung im Zeitraum 2018 bis 
2021 dar (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und nach Trägerschaft darstellen)?

4.		Wie	stellen	sich	Spektrum	und	Anzahl	der	10	häufigsten	operativen	Eingriffe	
(OPS) in den baden-württembergischen Krankenhäusern im Zeitraum 2018 bis 
2021 dar (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und nach Trägerschaft darstellen)?

5.		Gibt	 es	Hinweise	darauf,	 dass	 sich	das	Diagnose-	 und	Behandlungsspektrum	
der Krankenhäuser im Land je nach Trägerschaft strukturell unterscheidet; wo-
rin liegen gegebenenfalls die Unterschiede und was sind gegebenenfalls die 
Gründe dafür?

14.4.2022

Dr.	Preusch,	Schindele	CDU

Kleine Anfrage
der Abg. Dr. Michael Preusch und Katrin Schindele CDU

und

Antwort
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration

Diagnose- und Behandlungsspektrum der Krankenhäuser in 
Baden-Württemberg
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B e g r ü n d u n g

Mit dieser Kleinen Anfrage soll beleuchtet werden, ob es in Abhängigkeit von der 
Trägerschaft	Unterschiede	beim	Diagnose-	und	Behandlungsspektrum	der	Kran-
kenhäuser im Land gibt.

A n t w o r t

Mit	Schreiben	vom	27.	Mai	2022	Nr.	52-0141.5	beantwortet	das	Ministerium	für	
Soziales,	Gesundheit	und	Integration	die	Kleine	Anfrage	wie	folgt:

1.  Wie viele Krankenhäuser beteiligen sich in Baden-Württemberg an der regu-
lären Notfallversorgung durch das Vorhalten einer Notaufnahme oder einer 
vergleichbaren Einrichtung (bitte getrennt nach Trägerschaft darstellen)?

Jedes	Krankenhaus	 ist	 verpflichtet,	Notfallversorgung	 zu	 gewährleisten.	Da	 die	
Krankenhausplanung, die in Baden-Württemberg grundsätzlich eine Rahmenpla-
nung ist, die Vorhaltung einer Notaufnahme nicht systematisch berücksichtigt, 
liegen	 dem	Ministerium	 für	 Soziales,	 Gesundheit	 und	 Integration	 hierzu	 keine	
näheren Angaben vor. 

Davon	abzugrenzen	sind	die	Vorgaben	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	(G-
BA).	Dieser	hatte	den	bundesgesetzgeberischen	Auftrag,	ein	gestuftes	System	von	
Notfallstrukturen in Krankenhäusern zu beschließen (§ 136c Absatz 4 SGB V). 
Dem	ist	der	G-BA	in	seinen	Regelungen	zum	gestuften	System	von	Notfallstruk-
turen in Krankenhäusern (Not-Kr-R) nachgekommen. 

Bei	 diesen	 G-BA-Vorgaben	 handelt	 es	 sich	 um	 Finanzierungsvorschriften.	 Da	
Strukturanforderungen aufgestellt werden, können die Vorgaben auf Bundes-
ebene in einem Spannungsverhältnis zu Landesvorgaben stehen. Hierbei ist zu 
beachten, dass für die Krankenhausplanung ausschließlich die Länder zuständig 
sind,	die	auch	die	Versorgungsziele	aufstellen.	Insofern	bleiben	rechtliche	Fragen	
nicht aus. Sind die Strukturvorgaben des G-BA nicht erfüllt, erhält das Kranken-
haus keine Vergütung in Form eines Zuschlags. Nimmt ein Krankenhaus nach 
den Vorgaben des G-BA nicht an der Notfallversorgung teil, muss es einen Ab-
schlag hinnehmen.

Vor	diesem	Hintergrund	erweist	sich	die	Darstellung	der	gefragten	Daten	als	her-
ausfordernd:	Das	Vorhalten	einer	Notaufnahme	wird	in	der	Krankenhausstatistik	
nicht	 erhoben.	 Das	Merkmal	 „Teilnahme	 an	 der	 stationären	 Notfallversorgung	
nach § 136c Absatz 4 SGB V“ wird erst seit dem Berichtsjahr 2018 erhoben. We-
gen	der	Instabilität	dieses	Merkmals	durch	Erhebungsänderungen	(1.	und	2.	Stufe	
der Reform der Krankenhausstatistikverordnung in den Jahren 2018 und 2020) 
konnten aufgrund großer Ungenauigkeiten oder fehlenden Angaben zunächst 
keine	aussagekräftigen	Daten	vom	Statistischen	Landesamt	Baden-Württemberg	
veröffentlicht	 werden.	 Grundsätzlich	 liegen	 die	 Daten	 der	 Krankenhausstatistik	
bis	zum	Berichtsjahr	2020	vor.	Mit	den	Daten	für	2021	ist	erst	im	September	zu	
rechnen. 

Daher	wurden	zur	folgenden	Darstellung	die	Daten	der	Strukturierten	Qualitäts-
berichte	aus	dem	Berichtsjahr	2020	herangezogen.	Die	Angaben	im	Qualitätsbe-
richt beschreiben die Strukturen und das Leistungsgeschehen in den Krankenhäu-
sern	für	das	Pandemiejahr	2020.	Gesetzliche	Grundlage	für	die	externe	Qualitäts-
sicherung ist die Richtlinie zur datengestützten und einrichtungsübergreifenden 
Qualitätssicherung	des	G-BA	(DeQS-RL),	die	wiederum	auf	dem	SGB	V	beruht.	
Diese	Daten	werden	dem	Institut	für	Transparenz	und	Qualitätssicherung	(IQTIG)	
von	den	Leistungserbringern	übermittelt.	Die	Qualitätsberichte	werden	vom	G-BA	
veröffentlicht	 (https://g-ba-qualitaetsberichte.de/).	Darüber	 hinaus	 veröffentlicht	
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das	IQTIG	im	Auftrag	des	G-BA	zahlreiche	Berichte	(https://iqtig.org/veroeffent-
lichungen/).

Nach	diesen	Daten	sind	im	Berichtsjahr	2020	insgesamt	197	Krankenhausstand-
orte in Baden-Württemberg mit mindestens einer somatischen Fachabteilung auf-
geführt.	Davon	waren	96	Krankenhausstandorte	in	öffentlicher	Trägerschaft,	56	in	
privater Trägerschaft und 45 in freigemeinnütziger Trägerschaft.

Die	Verteilung	der	Krankenhäuser	auf	die	bisher	vereinbarten	Notfallstufen	und	
die unterschiedlichen Trägerschaften kann der nachfolgenden Tabelle 1 entnom-
men	werden.	Bei	der	Auswertung	dieser	Daten	ist	zu	beachten,	dass	insbesondere	
auch	 vor	 dem	Hintergrund	 der	COVID-19-Pandemie	 zahlreiche	Krankenhäuser	
für das Berichtsjahr 2020 noch keine Einstufung nach dem gestuften System von 
Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgeltrechtlichen Sinne vereinbart hat-
ten bzw. haben.

Tabelle 1:  Verteilung der Krankenhäuser nach vereinbarten Notfallstufen und 
Trägerschaft

Vor	dem	Hintergrund	der	COVID-19-Pandemie	hat	der	G-BA	im	März	2020	die	
Inhalte	und	Verfahren	unterschiedlicher	Qualitätssicherungsverfahren	an	die	be-
sonderen	Rahmenbedingungen	angepasst	(G-BA-Beschluss	vom	27.	März	2020).	
Aber	auch	 losgelöst	von	den	Qualitätssicherungsverfahren	hat	die	Pandemie	 im	
Jahr	2020	bedeutsam	Einfluss	auf	die	Versorgung	in	Krankenhäusern	genommen.	
Diese	Effekte	spiegeln	sich	in	den	Qualitätsberichten	im	Berichtsjahr	2020	wider.	

2.		Wie	stellt	sich	die	Verteilung	der	20	häufigsten	ICD-Diagnosen	in	den	baden-
württembergischen Krankenhäusern, welche an der regulären Notfallversor-
gung teilnehmen, im Zeitraum 2018 bis 2021 dar (bitte aufgeschlüsselt nach 
Jahren und nach Trägerschaft darstellen)?

Da	keine	näheren	Angaben	zur	Beteiligung	an	der	„regulären	Notfallversorgung“	
getroffen	werden	können	 (siehe	die	Antwort	 zu	Ziffer	1.),	 sind	nachfolgend	die	
Auswertungen	 anhand	 der	 Daten	 der	 Strukturierten	 Qualitätsberichte	 in	 zwei	
Gruppen dargestellt: 

•  Krankenhäuser mit einer vereinbarten Notfallstufe (Stufe 1, Stufe 2 und/oder 
Stufe 3)

•  Krankenhäuser ohne vereinbarte Notfallstufe (ohne Notfallversorgung, bisher 
ohne Vereinbarung oder ohne Angabe)

Die	 20	 häufigsten	 ICD-Diagnosen	 (dreistellige	 ICD-10-Kodes)	 in	 allen	 baden-
württembergischen	Krankenhäusern	nach	den	Daten	der	Strukturierten	Qualitäts-
berichte gemäß § 136b SGB V über das Berichtsjahr 2020 sind in der nachfolgen-
den Tabelle 2 dargestellt:
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Tabelle	2:		TOP-20	Diagnosen	 (dreistellige	 ICD-10-Kodes)	 in	 allen	 baden-würt-
tembergischen Krankenhäusern

Die	 20	 häufigsten	 ICD-Diagnosen	 (dreistellige	 ICD-10-Kodes)	 in	 Krankenhäu-
sern mit einer vereinbarten Notfallstufe (Stufe 1, Stufe 2 und/oder Stufe 3) sind in 
der nachfolgenden Tabelle 3 dargestellt:
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Tabelle	3:		TOP-20	 Diagnosen	 (dreistellige	 ICD-10-Kodes)	 in	 Krankenhäusern	
mit einer vereinbarten Notfallstufe (Stufe 1, Stufe 2 und/oder Stufe 3) 
in Baden-Württemberg

Die	 20	 häufigsten	 ICD-Diagnosen	 (dreistellige	 ICD-10-Kodes)	 in	 Krankenhäu-
sern mit einer vereinbarten Notfallstufe (Stufe 1, Stufe 2 und/oder Stufe 3) in 
öffentlicher	Trägerschaft sind in der nachfolgenden Tabelle 4 dargestellt:
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Tabelle	4:		TOP-20	Diagnosen	(dreistellige	ICD-10-Kodes)	in	Krankenhäusern	in	
öffentlicher Trägerschaft mit einer vereinbarten Notfallstufe (Stufe 1, 
Stufe 2 und/oder Stufe 3) in Baden-Württemberg

Die	 20	 häufigsten	 ICD-Diagnosen	 (dreistellige	 ICD-10-Kodes)	 in	 Krankenhäu-
sern mit einer vereinbarten Notfallstufe (Stufe 1, Stufe 2 und/oder Stufe 3) in 
privater Trägerschaft sind in der nachfolgenden Tabelle 5 dargestellt:
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Tabelle	5:		TOP-20	Diagnosen	(dreistellige	ICD-10-Kodes)	in	Krankenhäusern	in	
privater Trägerschaft mit einer vereinbarten Notfallstufe (Stufe 1, Stufe 2 
und/oder Stufe 3) in Baden-Württemberg

Die	 20	 häufigsten	 ICD-Diagnosen	 (dreistellige	 ICD-10-Kodes)	 in	 Krankenhäu-
sern mit einer vereinbarten Notfallstufe (Stufe 1, Stufe 2 und/oder Stufe 3) in 
freigemeinnütziger Trägerschaft sind in der nachfolgenden Tabelle 6 dargestellt:
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Tabelle	6:		TOP-20	 Diagnosen	 (dreistellige	 ICD-10-Kodes)	 in	 Krankenhäusern	
in freigemeinnütziger Trägerschaft mit einer vereinbarten Notfallstufe 
(Stufe 1, Stufe 2 und/oder Stufe 3) in Baden-Württemberg

Die	 20	 häufigsten	 ICD-Diagnosen	 (dreistellige	 ICD-10-Kodes)	 in	 Krankenhäu-
sern ohne vereinbarte Notfallstufe (ohne Notfallversorgung, bisher ohne Verein-
barung und/oder ohne Angabe) sind in der nachfolgenden Tabelle 7 dargestellt:
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Tabelle	7:			TOP-20	 Diagnosen	 (dreistellige	 ICD-10-Kodes)	 in	 Krankenhäusern	
ohne vereinbarte Notfallstufe in Baden-Württemberg

Die	 20	 häufigsten	 ICD-Diagnosen	 (dreistellige	 ICD-10-Kodes)	 in	 Krankenhäu-
sern ohne vereinbarte Notfallstufe (ohne Notfallversorgung, bisher ohne Verein-
barung und/oder ohne Angabe) in öffentlicher Trägerschaft sind in der nachfol-
genden Tabelle 8 dargestellt:
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Tabelle	8:		TOP-20	Diagnosen	(dreistellige	ICD-10-Kodes)	in	Krankenhäusern	in	
öffentlicher Trägerschaft ohne vereinbarte Notfallstufe in Baden-Würt-
temberg

Die	 20	 häufigsten	 ICD-Diagnosen	 (dreistellige	 ICD-10-Kodes)	 in	 Krankenhäu-
sern ohne vereinbarte Notfallstufe (ohne Notfallversorgung, bisher ohne Verein-
barung und/oder ohne Angabe) in privater Trägerschaft sind in der nachfolgen-
den Tabelle 9 dargestellt:
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Tabelle	9:		TOP-20	Diagnosen	(dreistellige	ICD-10-Kodes)	in	Krankenhäusern	in	
privater Trägerschaft ohne vereinbarte Notfallstufe in Baden-Würt-
temberg

Die	 20	 häufigsten	 ICD-Diagnosen	 (dreistellige	 ICD-10-Kodes)	 in	 Krankenhäu-
sern ohne vereinbarte Notfallstufe (ohne Notfallversorgung, bisher ohne Verein-
barung und/oder ohne Angabe) in freigemeinnütziger Trägerschaft sind in der 
nachfolgenden Tabelle 10 dargestellt:
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Tabelle	10:		TOP-20	 Diagnosen	 (dreistellige	 ICD-10-Kodes)	 in	 Krankenhäusern	
in freigemeinnütziger Trägerschaft ohne vereinbarte Notfallstufe in 
Baden-Württemberg

3.		Wie	stellt	sich	die	Verteilung	der	20	häufigsten	ICD-Diagnosen	in	allen	baden-
württembergischen Krankenhäusern je Fachabteilung im Zeitraum 2018 bis 
2021 dar (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und nach Trägerschaft darstel-
len)?

Die	20	häufigsten	ICD-Diagnosen	–	jeweils	nach	Hauptfachabteilungen	und	Art	
des	Trägers	–	sind	für	die	Berichtsjahre	2018	bis	2020	vom	Statistischen	Landes-
amt	Baden-Württemberg	erfasst.	Wegen	des	erheblichen	Datenumfangs	(rund	120	
Tabellen) sind die Tabellen für die Berichtsjahre 2018 bis 2020 in den Anlagen 1 
bis 3 beigefügt.

4.		Wie	 stellen	 sich	Spektrum	und	Anzahl	 der	 10	häufigsten	operativen	Eingriffe	
(OPS) in den baden-württembergischen Krankenhäusern im Zeitraum 2018 bis 
2021 dar (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und nach Trägerschaft darstel-
len)?

Operative	 Eingriffe	 in	 Krankenhäusern	 werden	 im	 Rahmen	 der	 DRG-Statistik	
(Fallpauschalen-Statistik) zentral vom Statistischen Bundesamt erhoben. Eine 
Differenzierung	nach	Trägern	wird	vom	Statistischen	Bundesamt	aufgrund	man-
gelnder	 Datenqualität	 nicht	 zur	 Verfügung	 gestellt.	 Eine	 Tabelle	 mit	 den	 zehn	
häufigsten	 operativen	Eingriffen	 in	 den	Krankenhäusern	 in	Baden-Württemberg	
von 2018 bis 2020 ist in der Anlage 4 beigefügt.

Darüber	hinaus	ist	im	Folgenden	das	Spektrum	der	zehn	häufigsten	Leistungen	
nach dem Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) in allen baden-würt-
tembergischen	Krankenhäusern	nach	den	Daten	der	strukturierten	Qualitätsbe-
richte gemäß § 136b SGB V über das Berichtsjahr 2020 in der nachfolgenden 
Tabelle 11 dargestellt:
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Tabelle 11:  TOP-10 Prozeduren in allen baden-württembergischen Krankenhäu-
sern

Das	Spektrum	der	zehn	häufigsten	Leistungen	nach	dem	Operationen-	und	Pro-
zedurenschlüssel (OPS) in Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft ist in der 
nachfolgenden Tabelle 12 dargestellt.

Tabelle 12:  TOP-10 Prozeduren in baden-württembergischen Krankenhäusern in 
öffentlicher Trägerschaft

Das	Spektrum	der	zehn	häufigsten	Leistungen	nach	dem	Operationen-	und	Proze-
durenschlüssel (OPS) in Krankenhäusern in privater Trägerschaft ist in der nach-
folgenden Tabelle 13 dargestellt:
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Tabelle 13:  TOP-10 Prozeduren in baden-württembergischen Krankenhäusern in 
privater Trägerschaft

Das	Spektrum	der	zehn	häufigsten	Leistungen	nach	dem	Operationen-	und	Proze-
durenschlüssel (OPS) in Krankenhäusern in freigemeinnütziger Trägerschaft ist in 
der nachfolgenden Tabelle 14 dargestellt:

Tabelle 14:  TOP-10 Prozeduren in baden-württembergischen Krankenhäusern in 
freigemeinnütziger Trägerschaft

5.  Gibt es Hinweise darauf, dass sich das Diagnose- und Behandlungsspektrum 
der Krankenhäuser im Land je nach Trägerschaft strukturell unterscheidet; 
worin liegen gegebenenfalls die Unterschiede und was sind gegebenenfalls die 
Gründe dafür?

Bei	den	TOP-20	Diagnosen	deuten	die	Daten	darauf	hin,	dass	das	Spektrum	der	
Erkrankungen insgesamt vergleichbar ist. Unterschiede zeigen sich lediglich in 
der	 Rangfolge	 der	 Diagnosen.	 Allerdings	 sind	 Unterschiede	 im	 Diagnosespek-
trum von Krankenhäusern erkennbar, die eine Notfallstufe vereinbart haben zu 
solchen Krankenhäusern, die derzeit keine Notfallstufe vereinbart haben. Mög-
liche Gründe hierfür könnten in einem höheren Anteil von Fachkliniken in der 
Gruppe von Krankenhäusern ohne Notfallstufe liegen. 

Beim	Vergleich	des	Leistungsspektrums	auf	Ebene	der	häufigsten	10	Prozeduren-
kodes	(OPS-Viersteller)	sind	keine	signifikanten	Unterschiede	zwischen	Kranken-
häusern der verschiedenen Trägergruppen zu erkennen.

Lucha
Minister für Soziales, 
Gesundheit	und	Integration



15

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387
A

nl
ag

e 
1



16

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



17

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



18

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



19

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



20

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



21

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



22

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



23

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



24

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



25

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



26

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



27

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



28

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



29

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



30

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



31

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



32

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



33

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



34

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



35

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



36

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



37

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



38

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



39

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



40

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



41

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



42

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



43

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



44

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



45

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



46

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



47

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



48

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



49

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



50

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



51

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



52

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



53

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387
A

nl
ag

e 
2



54

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



55

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



56

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



57

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



58

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



59

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



60

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



61

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



62

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



63

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



64

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



65

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



66

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



67

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



68

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



69

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



70

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



71

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



72

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



73

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



74

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



75

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



76

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



77

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



78

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



79

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



80

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



81

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



82

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



83

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



84

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



85

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



86

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



87

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



88

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



89

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



90

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



91

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387
A

nl
ag

e 
3



92

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



93

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



94

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



95

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



96

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



97

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



98

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



99

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



100

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



101

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



102

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



103

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



104

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



105

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



106

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



107

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



108

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



109

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



110

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



111

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



112

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



113

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



114

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



115

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



116

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



117

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



118

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



119

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



120

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



121

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



122

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



123

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



124

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



125

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



126

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



127

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



128

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387



129

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2387
A

nl
ag

e 
4


	Landtag von Baden-Württemberg
	17. Wahlperiode
	Drucksache 17 /
	14.4.2022
	Kleine Anfrage
	der Abg. Dr. Michael Preusch und Katrin Schindele CDU
	und
	Antwort
	des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration
	Diagnose- und Behandlungsspektrum der Krankenhäuser in 


